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REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESKANZLERAMT 

I 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1017 Wi e n 

GZ. 602.671/1-V /6 /83 

L 

Sachbearbeiter 

LACHMAYER 

Klappe/Ow 

2203 

.J 

A-1 014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 66 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

OVR: 0000019 

Ihre GZlvom 

Betrifft: Nationalfonds zur besonderen Hilfe für Behinderte; 
Stellungnahme zum Novellierungsentwurf 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst übersendet 25 Ausfertigungen 

seiner Stellungnahme zu dem mit Note vom Bundesministerium für 

. soziale Verwaltung vom 4. Oktober 1983, GZ. 42.510/5-7 /1983, 

versendeten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz, 

mit dem der Nationalfonds zur besonderen Hilfe für Behinderte 

errichtet wird, geändert wird. 

28. Oktober 1983 
Für den Bundeskanzler: 

i.V.OKRESEK 
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An das 

Bundesministerium für 
soziale Verwaltung 

in �v i e n 

GZ. 602�67t/1-V/6/83 

L ..J 

Sachbearbeiter 

LACIL.�ER 

Klappe/Ow 

2203 

Ihre GZ/vom 

42.510 /5-7 /1983 
4. Oktober 1983 

Betrifft: Nationalfonds- zur besonderen Hilfe für Behinderte; 
Stellungnahme zum Novellierungsentwurf 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nimmt zu dem Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz, mit dem der National

fonds zur besonderen Hilfe für Behinderte errichtet wird, ge

ändert .. ürd, .. ..,ie folgt Stellung: 

Der vorgeschlagene § 3 Abs. 6 ist unbestimmt formuliert ("besondere 

Härten", "i�Tleichartige Leistung"). Ungeachtet des Umstandes, daß 

im BereiGh des 1\.rt. '17 B-VG weniger strenge Anforderungen an 

das Legalitätsgebot gestellt werden wird angeregt, diese Regelung 

näher zu ko��retisieren. 

Im Allgemeinen Tl�il der Erläuterungen so�lte die Kompetenzgrund

lage für die Novelle angegeben werden. 

25 AusfertigUJ."lgen der Stellungnahme ergehen ue. an das Präsidium 

des Nationalrates. 
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28. Oktober 1983 
Für den Bundeskanzler: 

i. V. OKRESEK 
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